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Bebauungsplan "Stldlicher Ortsteil, Änderung V" mit
integriertem Grünordnunqsplan der Stadt Freinshelm

1. ) Die großzügige Bemessung der Verkehrsflächen und
Straßenbreiten im Bebauungsplan "Stldlicher Ortsteil"
entspricht nicht den Vorste]]ungen eines qua].stativ
hochwertigen Wohngebietes . Der Stadtrat der stadt
Freinshelm ist der tlberzeugung, daß durch einen ent-
sprechenden verkehrsberuhigenden Umbau die bereits
realisierten Teile der Erschließungsanlagen in ihrer
Verkehrssicherheit verbessert werden können. Diese
Verkehrsberuhigenden Maj3nahmen (u. a. Schwellen, Pflanz
Inseln) sind bereits im Änderungsplan lv erfaßt

2.) Dië Bemtlhungen der Stadt Freinshelm um ihre Altstadt und
deren Gestaltung haben gezeigt, daß auf der anderen
Seite die Neubaugebiete immer weniger baugestalteri..sche
Qualitäten aufwei.sen und daß durch die realtiv offenen
Festsetzungen des Bebauungsp[anes "St]d].scher Ortste]]"
dies auch nicht gefördert wird. Deshalb wurden im
Än(ierungsplan 111 die gestalterischen Festsetzungen neu
gefaßt und in Teilaspekten. wie Dachform, Dachgestal-
tung und Materia].wahl , vertieft
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Im Änderungsplan IV wurde für die Baugrundsttlcke beider--
seits der Straße "lm Wolf / An der Quelle" sowie ftlr dle
6 Bauplätze P].annummern 618 / 23, 626 / 3. 626 / 4.
620 / 8, 620 / 9 und 620 / 10 die Festsetzung der Flrst-
rlchtung gestrichen. Diese Änderung aufgrund der Bau-
platzzuschnitte wurde in diesem Teilgebiet notwendig.
Außerdem viurden die textlichen Festsetzungen bezüglich
der Dachform um den Satz: "Bel Garagen sind Flachdächer
zuge].assen" ergänzt

Wie der vorhergehende Bebauungsp]-an. so entsprach auch
der Änderungsplan IV dem Flächennutzungsplan im Bereich
"C 2" und wurde, begrtlndet aus der Nähe zu den Bahnan-
]-agen, als ein allgemeines Wohngebi.et ausgewi.eßen .

3 . ) Rechtsverhältnisse
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wurde keine Ver
änderung der Lage der Erschließungselemente und Dlmens
ionierung vorgenommen .

r'3
4.) .Am Bestand i.nnerhalb und außerhalb des räumlichen Gel

tungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine nennens
werten Veränderungen eingetreten .

Es wurden ].ewiglich zwei von der Bevölkerung nicht fre
quentierte Fußwëge aufgelöst und im Bereich des Sport-
platzes eine tlberbaubare Fläche zur Errichtung eines
Geräteschuppens für den Turn- und Sportverein ausge-
wie sen .
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Da (ier Spielplatz "Hinter den Rtlstern" ftlr ausreichend
groß befunden wird. hat der Stadtrat dle Streichung der
Ausweisung a]s Spie]p]atz des Grundstückes P].annuinmer
669 / 3 beschlossen.

5.) Die Ersch].meßung gliedert sich nun in die festgesetzten
Verkehrsflächen. die Je nach Hierarchie im Straßennetz
eine verkehrsberuhigende Gestaltung erfahren .

6
) Im Änderungsplan V wird für die Grunsttlcke Plannunmerh

989/ 1, 988/ 3, 990/ 4. 991/ 2, 991/ 3 und 991/ 4
die zulässige Zahl der Vollgeschosse von ll auf l herab-
gestuft
Das Gebiet wird im Planbereich "C 3" als "WÄ" (Allge
meines Wohngebiet) ausgewiesen .

Im Planbereich "F" wild die zulässlge Zahl der Voll-
geschosse von "I + ID" auf "ll" erhöht
Desweiteren wird für die P]anbereiche "C, D. D]" st]d].ich
und westlich der Straße "Hinter den Rüstern". "C 1" und
"E" stldlich der Straße "lm Wolf", die als "WR" (Reines
Wohngebiet.) ausgewiesen sind, gem. S 9 Abs. l Nr. 6
BauGB festgesetzt, daß Wohngebäude nicht mehr als 2
Wohnungen haben dtlrfen

Außerdem wird für den Teilbereich "C 2" des Bebauungs-
planes, der als "wx" (Allgemeines Wohngebiet) ausge-
wiesen ist, gem. S 9 Äbs. l Nr. 6 BauGB festgesetzt. daß
Wohngebiete nicht mehr als 2 Wohnungen haben dürfen.
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Das Ein- und Ausfahrverbot für (iie Erschließungswege im
Planberei.ch "F" /Kirschgartenweg) wird aufgehoben.

Zur Wahrung des Gebietscharakters am südlichen Ortsrand
(im Bereich "C 2" östlich der Liebfrauenbergstraße ist
die Zahl der zulässigen Wohneinheiten pro Gebäude auf
2 beschränkt) und zur Anpassung der Bebauung an die ur-
sprünglichen Entwicklungsziele der Stadt wird ftlr den
Bereich "C 3" westlich der Liebfrauenbergstraße gem.
S 9 Abs. l Nr. 6 BauGB festgesetzt, daß pro Gebäude nur
4 Wohneinheiten zulässig sind.

Dies auch. um das bisher erreichte Höchstmaß an Woh
nungën pro Gebäude festzuschreiben Ünd die Erhöhung
der Verkehrsdichte zu verhindern.

Frëinshei.m.. den

h - ''c.: k
Dr . Lichte].
Ortsbeigeordneter

Diese Begrüpglung .ist Bestandteil
des am gf11\g?!.'1l;f.8( angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dg1lkhejm
Bad Dilrkheim, den ie?:.g1 :.-:(1-8g/


